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Erbsündentheologie heute

Sıtuation, Probleme, Aufgaben

Alles Reden und Denken über die Sıtuatıon, in der sich die katholische Erbsünden-
theologie heute vorfindet, MUuU VO  = einer Einsicht her anheben, die INa  > natürlich
modifizieren und verschieden akzentuieren, aber nıcht ernsthaft bestreiten kann. Und
diese Einsicht lautet: die 1n der nachtridentinischen eıt „tradıtionell“ gewordene
katholische Erbsündenlehre wird auch VO  3 den Gläubigen HHSGTET e1ıt LUr noch müh-
San geglaubt. Was die Schulbücher der Dogmatik und die Katechismen der Kinder
U  ber den geschichtlichen rsprung der vielfältigen menschlichen Erfahrung VO Leid
und Sterben d  n wıssen, W as als unıversales Unheil und als die vorpersonale
Schuld eınes jeden Menschen die Erlösungsbedürftigkeit der Menschheit auS-
weısen oll 1St S! w 1e verkündet wiıird und 1m Bewußftsein der Gläubigen lebt,;
nıcht mehr überzeugend und sOomıt in Gefahr, jede existentielle Bedeutung 1mM Leben
und Daseinsverständnis des Christen verlieren.

Wo aber ine Heilsbotschaft ıhre Glaubwürdigkeit verloren hat und auf das Nıveau
einer War auch noch gewulßsten, aber nıcht mehr CENOMMENCH mythologischen
Erzählung abgesunken 1St, da bieten sıch der Reflexion über diesen Verlust Glaub-
würdigkeıt me1ist auch verschiedenartige kausale Erklärungsmöglichkeiten d die ıhrer-
se1Its wıederum die Unterschiedlichkeit bedingen, MI1It der die Theologen die vorgefun-
dene und ıhnen aufgegebene Sıtuation bewältigen versuchen. So könnte INa  - me1-
Nnen und 1ın dieser Meınung resignıeren se1 1U  «} einmal nıcht abe des Theologen,
fruchtbaren Boden und autnahmebereıte Herzen für die Offenbarung CGottes chaf-
ten. Sondern Aufgabe des Theologen w1ıe auch des Künders des Evangelıums se1 C5S,
die Wahrheit 11, s1ie ımmer wieder N un die Oftenbarung nıcht lange

verwassern, bıs s1e auch der letzte und bornijerteste Z weitler noch mundgerecht fin-
det der INa  =) könnte meınen, die scheinbare Unglaubwürdigkeit christlicher Urstands-
und Erbsündenlehre se1 etztlich doch 1Ur Ausdruck und Folge einer tieferen Glaubens-
NOT, die den Menschen unserer Tage erst einem konkreten Glaubenszinhalt 7zweıteln
läßt, weiıl schon Glauben selbst leidet. Man könnte schließlich auch noch darauf
hinweisen, dafß der heutige Mensch VO  ; seiner Sünde un einer Erlösungsbedürftigkeit
wen1g hören ll ber richtig solche Einsichten auch se1in mögen  ° wolite eın Theo-
loge die Not einer speziellen Glaubenslehre NUr 1n diesen allgemeinsten Kategorıen
abtun, würde sıch den Verdacht einhandeln, schnell und hastig auf die etzten
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Bastionen des Glaubens auszuweıchen, 1n denen sich ZW aar siıcher und dogmatisch
anständig leben läfßt, VO  3 denen aus jedoch der Mensch unserer Tage nıcht mehr CL-

reichbar und nıcht mehr ansprechbar 16r

Die Erbsündenlehre und der biologische Monogeni1ismus

Will die katholische Erbsündenlehre wieder glaubhaft werden, dann MU: s1ie siıch
ehrlich und mit all dem Mut, den Ehrlichkeit Ja immer erfordert) den ausdrücklichen
oder geheimen Vorbehalten des heutigen Menschen gegenüber der Lehre unıversaler
Erbschuld stellen, Ja S1e mufß Umständen selbst das besser (oder überhaupt ErSt

einmal) formulieren, W as vielleicht diese Vorbehalte begründet un recht-
fertigt. Eın erster Grund, der der katholischen Erbsündenlehre den Charakter der Un
ylaubwürdigkeit aufzwingt, 1St die Unvereinbarkeit des 1ın der Erbsündenlehre VOT-

ausgesetztiecn statischen Weltbilds mM1t dem evolutiven Weltbild neuzeitlicher Natur-
wissenschaften. Der Mensch uUuNserTrer Tage entleiht sıch se1n Welrbild und seine Vor-
stellungen VO Werden und rsprung der Menschheit nıcht mehr den statıschen Bil-
ern der Genesiserzählungen, sondern glaubt den Forschungsergebnissen der Natur-
wissenschaften, Ja Faut,;, durch schlechte Erfahrungen ZeWIltZt, in naturwissenschaft-
lich-theologischen Grenzfragen eindeutig dem Naturwissenschaftler mehr als den
Spekulationen der Theologen. ıne solche Grenz- und Streitfrage iISt aber NU  - schon
se1it Jahrzehnten das „Monogenismusproblem“ die Frage also, ob die ZESAMTE
Menschheit VO  ; einem einzıgen Elternpaar abstammt, oder ob siıch die Homuinisa-
tıon ıcht vielmehr in einer relatıv kleinen, 1n eiınem gemeınsamen Lebensraum Biotop)
ebenden Population vollzog. Diese letztere, durch populationsgenetische Forschungen
erhärtete und AUS Gründen der Arterhaltung postulierende Hypothese ann VO

naturwissenschaftlichen Standpunkt Aaus dıe weıitaus größere Wahrscheinlichkeit bean-
spruchen, stellt jedoch gleichzeitig die Erbsündentheologie VOT die Aufgabe, wesent-

ıche Teile iıhrer herkömmlichen Voraussetzungen NCUu überdenken. Denn nachdem
die klassısche Erbsündenlehre auf der eiınen Sünde des einen dam autfbaut und die
genealogische Abstammung aller Menschen VO  3 eben diesem dam undiskutierte
Grundvoraussetzung aller Erbschuldtheologie bildet, ann 3363  -} nıcht plötzlich eın
sinkendes Schift verlassen und LUN, als hätte 1INan den biologischen Monogen1smus
1in der Erbsündentheologie n1ıe gebraucht. Vielmehr teilt die tradıtionelle Erbschuld-

„Monogenismus: Abstammung der ganzcecnh Menschheit VO: wel Individuen (Adam und Eva),
VO  -} einem Elternpaar. Polygenismus: Abstammung der BAanzeCH Menschheit VO  3 einer Vielzahl VO:

sıch gleichwertigen Indiviıduen, VO  e} vielen Elternpaaren. Monophyletismus: Abstammung der gan-
zen Menschheıiıt ZUS einem Stamm, AUS eiınem Phylum (was ımmer eıne Vielzahl sıch gleichwertiger
Indiıvyiduen impliziert). Daraus ergibt siıch eine Spezles: Homo sapıens. Polyphyletismus: Abstammung
der Menschheit A2U5S mehreren un verschiedenen Stäiämmen, WOTITAdUuS sıch ber logischerweise mehrere VeEI-

schiedene Spezıes ergeben üßten. Wissenschaftlich 1St der Polyphyletismus jedoch csehr kontrovers“
@ Hürzeler, Evolution und Mono/Polygenismus: Orientierung 28 [1964] 196)
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lehre dem eiınen dam ine dreitache Funktion Z die erkennen und CI -

SsSetzZcCN gilt dam 1St einmal der alleinige Verursacher unıversal-menschlicher FErb-
schuld?:; die genealogische Abstammung aller Menschen VO  «} dam garantıert die Unıi-
versalıtät der Erbsünde;, und schließlich erklärt die physische Abstammungseinheit
aller Menschen, 1mM Rahmen des ursprünglıchen göttlichen Heıilsplans, die Übertragung
der ErbsündeS,

Die Schwierigkeiten, diese dreifache Funktion des ersten Menschen durch ine
der Wiıege der Menschheitsgeschichte stehende Population ErSCETIZCN, machen den
anfänglichen Wıderstand des kırchlichen Lehramts die These eines polygenisti-
schen Ursprungs der Menschheit verständlich4 und erklären, auch heute noch
Theologen gibt, die siıch auf die Unbeweisbarkeit des Polygenismus beruten, daraus
die Richtigkeit des Monogenısmus abzuleiten?. Jedoch dem ruck naturwiıssen-
schaftlicher Argumente und 1n der Eıinsiıcht, daß der biologische Monogenismus weder
ZU definierten Offtenbarungsgut der Kirche gehört noch 1n der Schrift gelehrt ISt,
vertreten seit einıgen Jahren zahlreiche prominente Theologen Dogmatiker wIiıie
Exegeten® die Möglichkeit eınes polygenistischen rsprungs der Menschheit als theo-
logıisch freije Meınung, wobeij s1e sıch nıcht zuletzt auf die immer zahlreicher werdenden
polygenistischen Hypothesen erufen können, die VO irchlichen Lehramt geduldet
werden. Hınsıchtlich des Monogenismusproblems ann die rage heute also nıcht mehr
lauten, ob der Polygenismus mMIit der katholischen Erbsündenlehre vereinbar iSt, SOMN-

dern DUr noch, OLE ıne Erbsündenlehre aussehen könnte, dıe auf die Voraussetzung
eines einzıgen Stammelternpaars der Menschheit verzichtet. Wohl aber schält
sich, im Rahmen der Vorstellung eınes polygenistischen UrsPrungs der Menschheit,

eiınem uen Aspekt ine Unterschiedlichkeit theologischer Meınungen heraus,
die iıne grobe Einteilung der AA Lösung des Monogenismusproblems aufgestellten

Dies ist wenigstens 1ın der heutigen Erbsündentheologie weit verbreitete Meinung. Augustinus Ver-

Lrat die Ansıcht, ıcht NUur die Schuld Adams, ondern auch die der persönlichen Vorväter „  15 1Ns vierte
Geschlecht“ würden als „Erbsünde“ übertragen. Das Konzıil VO:  - Trient kannte diese Ansicht des Augu-
St1INus Uun! verurteilte sıe cht.

Will eine Erbsündenlehre cht ausschließlich auf „Dekreten Gottes“ aufbauen, ann MU: ö  s1e eın
gesamtmenschliıches Einheitsprinzıp aufweisen. Dieses Einheitsprinzıp, das rklärt, die Sünde des
einen die anderen Menschen angeht, ISt 1n der tradıtionellen Lehre eben die Abstammungseinheit
aller Menschen VO: dam.

4 Die 1950 rschienene Enzyklika Papst Pıus:' XIL lehnt bekanntlich den Monogen1ısmus ab, weıl 6S

„durchaus ıcht ersichtlich ISt, wıe sich eıine derartige Ansıcht vereinbaren äßt mM1t dem, W as die Quellen
der Offenbarung un dıe Außerungen des Lehramts ber dıe Erbsünde lehren“.

S0 er Schmauss, Dogmatik I1/1 (München 61962) 349; Scheficzyk, 1N : Wort und Wahr-
eIt 20 (1965) FFAS Seybold, Erbsünde und Sünde der Welt, 1n ? Münchener Theologische Zeitschrift 18
(1967) 60

Auch arl Rahner Zing 1n seiner Verteidigung des Monogenismus (Schriften ” 53—322) VO: der
Voraussetzung AaUS, der Polygenısmus se1 naturwissenschaftlich ıcht wahrscheinlicher als der Monogenıis-
INUS. Rahner hat inzwischen ın diesem Punkt seine Meınung revıdiert un! hält einen polygenistischen
Ursprung der Menschheit mit der Erbsündenlehre vereinbar. Vgl arl Rahner, Erbsünde un: Evolution,
1n: Concılium (1967) 459—465
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theologischen Hypothesen erlaubt. iıne ruppe VO'  e Theologen wahrt nämlich, bei
Aufrechterhaltung eines biologischen Polygenismus, eiınen „theologischen“ Monogenis-
INUS, s1ie hält einem einzıgen Verursacher der Erbsünde test und teilt diesem
einen Menschen, ahnlich Ww1e die traditionelle Lehre CUL, ine besondere und heils-
geschichtlich einmalige Funktion Eıne Zzweıte Gruppe VO'  3 Theologen verzichtet da-

grundsätzlich autf einen einzigen Verursacher der Erbsünde.

„Theologischer“ Monogen1ismus

Die Vertreter des VO  - u1ls YENANNILEN „theologischen“ Monogen1ismus nehmen also
A} dafß ZUur Erklärung des Vorhandenseins und der Übertragung einer Erbsünde ZWAar

der biologische Monogenısmus aufgegeben werden kann, nıcht aber die besondere
Heıls- bzw faktische Unheilsfunktion eines ersten Menschen oder Menschenpaars.
Sofort jedoch stellt sıch die rage und Ww1e ann die Tatsünde e1nes einzigen
Menschen innerhalb einer schon mit ıhm existierenden Menschheit die Erbsünde aller
(miıt und) nach ıhm ebenden Menschen werden? Wenn der ine Ursünder nıcht gleich-
zeıtig auch physischer Stammrvater aller Menschen ISt, aru geht dann seine Sünde
die anderen überhaupt an? Zur Beantwortung dieser rage nehmen einıge Theo-
Jogen? mehr oder wenıger ausdrücklichen Rekurs autf eın göttliches Dekret, demzufolge
die Koadamıten und deren Nachfahren ahnlich der mosaıschen Gesetzesadoption
Gesetzes- bzw Adoptivsünder geworden seıen, weil sie Adoptivkinder des ZUr Prüfung
gestellten Ursünders j 3 F Nun 1St die Idee einer juridischen Vaterschaft Adams
(wenn INnan den Ursünder eNNECN will), der auf Grund eıines Dekrets Gottes stell-
vertretend für die Gesamtmenschheit handelt, auch 1in der traditionellen Schultheologie
ıcht unbekannt. ber während die tradıtionelle Lehre auch da, S1e Dekrete Gottes
postuliert, doch gleichzeitig auch die natürliche Abstammungseinheit aller Menschen
anknüpfen kann und ZULT eıit der Prüfung eben 1Ur dieses iıne Menschenpaar gab,
wird die Berufung auf iıne juridische Vaterschaft Adams mehreren mi1t ıhm
ebenden Menschen einem nominalistischen Willkürakt Gottes, der siıch jedem Ver-
stehen wiıdersetzt. Warum sollten nıcht alle gleichzeitig MI1t dam ebenden Menschen
das göttliche Gnadenangebot und ıne persönliche Heilschance erhalten haben? Warum
sollte Gott gerade diesem einen Menschen seine heiligmachende Gnade anbieten, der
sS1e sıcher verlieren wird? Warum sollte Gott überhaupt einen Menschen ZU juridi-
schen Haupt der Gesamtmenschheit bestellen? Eın Theologe, der diese oder aAhnliche
Fragen zufriedenstellend beantworten kann, muüßte unseres Erachtens erst noch DC-
tunden werden! urch „Dekrete Gottes“ aßt sıch 1n der Theologie alles und nıchts be-
weısen, und durch den Rückzug auf die unertforschlichen Ratschlüsse (sottes wird ıne

So etwa (der Nichttheologe) Fattinger, War der dam des Paradieses der Urmensch? (Lınz 19
ahnlich: Pfatschbacher, Böhm, Blandino, Fleming.
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Erbsündenlehre nıcht glaubwürdiger. Soviel darf hier schon gesagt werden: mu{(ß siıch
die Erbsündentheologie NUur auf unbewiesene, theologische Postulate erufen und g..
lingt ihr nicht, einen auch anthropologisch überzeugenden rund für das Vor-
handenseın einer Erbschuld anzuführen, dann bleibt der Erbschuld eın Geschmack gOtt-
lıcher Willkür, der gerade 1n unserer eıit besonders bitter empfunden wird.

Dem Autweis eines auch anthropologischen Verstehensgrundes für die Verursachung
der Erbsünde durch einen einzigen Menschen haben sıch die beiden Professoren der
Gregoriana-Universität Alszeghy und Flick, wıe auch der französische Exeget Grelot®
gewıdmet. Alszeghy-Flick gehen 1in ihren Überlegungen VO  3 der Hypothese aus, ınner-
halb einer Populatıon, die als N} zunächst 1Ur iıne Art „Kindheitsstadium der
Menschheıit“ darstellt, se1 als erster ein Mensch ZUr Möglichkeit personaler Entschei-
dung gelangt und habe die Sünde gewählt. Nun se1 aber nach dem Zeugnıis der Schrift
der Mensch als ine korporative Person verstehen, dessen Entscheidung das
Schicksal aller wird, und erkläre sıch, seıne Tatsünde die Erbsünde aller
übrigen Menschen werden konnte.

Die besondere anthropologische Funktion eines ersten Menschenpaars aufzuzeigen
hat siıch Grelot ZUur Aufgabe gestellt. Es 1St denkbar, der französische Exeget, daß
innerhalb eıner als ganzer der Schwelle ZuUuUr Hominıisatiıon stehenden Populatıon
ZUuUerst eın einzıges Menschenpaar 1n wechselseitiger Beeinflussung und in gegenseitiger
Interkommunikation durch eine freie, personale Entscheidung die Menschwerdung e1-

reicht, sich aber gleichzeıtig 1n dieser erstien Entscheidung Gott richtet un! SUN-  f
digt Bedenkt Nan NU:  - aber die konstitutive Bedeutung sozialer Interkommunikation
für das Erwachen menschlicher Freiheit, dann äßt sıch vorstellen, dafß dieses
Menschenpaar als „Inıtıator“ und „Lehrmeister“ beim Rest der Populatıon eiıne Art
„Ketten-Homuinisatıon“ hervorruft, die übrıgen Glieder der Population werden
personaler Entscheidungen fähig und dadurch erst eigentlich Menschen in der Inter-
kommunikation und Begegnung mi1t dem ErSTICNH, bereits sündigen Menschenpaar. Dieses

Menschenpaar ware dann tatsächlich „Stammelternpaar“ aller übrigen Menschen,
reilich nıcht durch Zeugung, ohl aber autf Grund des die Homuinisatıon erst ermög-
iıchenden soz1ıalen und psychologischen Einflusses, und die übrige Menschheit träfe ıhre
treien Entscheidungen bereits in der durch die Sünde entstandenen Unheıls-
sıtuation.

Die Tendenz dieser hier 1Ur urz skizzierten und der traditionellen Lehre nahe-
stehenden Lösungsversuche 1St deutlich: INall 111 im Rahmen eınes biölogischen Poly-
ZeNISMUS die besondere heilsgeschichtliche Funktion eines Menschen (-paares erklären,
und INa  ; äfßt eshalb 1m Schutz und Schofß eıner Populatıon einen ersien Menschen
ZUr Möglıichkeit personaler Entscheidung gelangen, dessen Sünde die Erbsünde aller

Alszeghy-M. Flick, DECCATLO originale 1n prospettiva evoluzıonistica, In Gregorianum 57 (1966)
201—225; Grelot, Reflexions SULT le probleme du peche origıinel, 1n Nouvelle Revue Theologique 99
(1967) 337-375; 449—484, bes.
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Menschen wird. Nun wiıird INa  —$ unbedenklich zugeben dürfen, daß diese oder Ahnliche
Theorien naturwissenschaftlich möglich sind und theologisch als iıne Lösung des Mono-
genismusproblems gelten können. Trotzdem aber darf iıcht übersehen werden, daß
die VO  »3 Alszeghy-Flick und Grelot aufgestellten Hypothesen naturwiıssenschaftlichen
Postulaten nıcht vorbeikommen, dıe ZWAar enkbar sınd mehr aber auch nıcht? und

über den Charakter unverbindlicher Spekulationen nıcht hinauskommen. Außer-
dem ließe sich fragen, ob die Verteidiger eınes „theologischen“ Monogenısmus nıcht
schnell Aaus der besonderen Heilssztuation eines ersten Menschen oder Menschenpaars
iıne besondere Heıils/unktion ableiten. Natürliıch geschah die Sünde ohne ıne
iıhr vorausliegende geschichtlich verursachte Unheilssituation und sicher 1St jede weıtere
Sünde der Menschheit 1n iıhrem ftormalen Wesen Nachvollzug der Ursünde. Fordert
diese Sıtuation aber auch ine 1n iıhrer Wirkung einmalıge Funktion der ersten Sünde?
Darüber hinaus bleibt sowohl bei Alszeghy und Flick wı1e auch bei Grelot die rage
der Übertragung der Erbsünde unbeantwortet19.

Unheilsgeschichte und Erbsünde

Wenn aber der rsprung der Menschheitsgeschichte naturwissenschaftlich un theo-
logisch dunkel ISt und jede über die oben dargelegte Sıtuation hinausgehende Aussage
hinsichrtlich der Ursünde WeNn auch geistreiche, doch unverbindliche Spekulation
leibt, annn INan siıch dann nıcht fragen, ob die Geschehnisse AUus der vorgeschicht-
lıchen Periode der Menschheit theologisch nıcht weıt weniıger relevant sınd, als die
tradıtionelle Erbsündenlehre bislang annahm? Das 1St jedenfalls die Meıinung einer
Zzweıten Gruppe VO'  3 Theologen. Sıe bemüht siıch erst Dar nıcht, die besondere Heils-
funktion eines einzigen Menschen innerhalb einer der Schwelle ZUr Homuinisatıon
stehenden Population entdecken und begründen. Sıe zeıgt wen1g Interesse
einer besonderen „Ursünde“, Ss1e äßt den eıiınen „Adam“ mehr den se1n, der auch 1n
der Schrift iSt: den Menschen, kurz: s1e erklärt die unıversale Erbschuld der
Menschheit nıcht mehr durch die besondere Heilsfunktion eines Menschen, sondern
tührt Erbsünde auf allgemeıne, auch heute noch geltende anthropologische und theo-
Jogische „Gesetzmäßigkeiten“ 7zurück.

ragt INa  } sich, W as diese Theologen11! ZUrTr Ablehnung des „theologischen“ Monoge-
NısmMus bewegt, wiıird nıcht enugen, auf die mangelnde Überzeugungskraft der

0Q Was Grelot auch unumwunden zugibt.
Die VO'  3 Alszeghy-Flick angeführte richtige Einsicht, der dam der Genesiserzählungen se1 als

„korporative Person“ verstehen, rklärt Ja NUurT, daß nach dem Verständnis der Schrift selbst dam
ıcht der physische Stammvater aller Menschen se1n braucht und da{fß 6S einen Einflufß eines „5Stamm-
vaters“ auf nachfolgende Generationen gibt, aber NI  £: CS Wwıe eine korporatıve Person
überhaupt gibt Uun! wıe deren freie Entscheidung die anderen beeinflußt.

11 Wıiıe etwa Schoonenberg, Theologie der Sünde (Einsiedeln Hulsbosch, Die Schöpfung
(Csottes (Wıen Boros, Mysterium MOrtis (Freiburg 41964) 124137
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Argumente für den „theologischen“ Monogenısmus allein hinzuweisen. Vielmehr er-

kennen diese Theologen besser und deutlicher, daß die tradıitionelle Erbsündenlehre
nıcht NUur auf Grund ihrer monogenistischen Grundkonzeption unglaubwürdig 1St, SOI1-

dern auch und noch mehr weıl Ss1ie dem personalistischen Denken unNnseTrer eıt ‚—

widerläuft. Und damıt 1St der Zzweıte Grund ZCENANNT, der die tradıtionelle katholische
Erbsündenlehre heute unglaubwürdig erscheinen Jäßt, Ja 1n dessen Licht S1€e geradezu
ein Ärgerni1s wird. Dieser Grund äßt sıch 1n aller Kürze 1n einer Frage tormulijeren:
W 45 geht mich, frägt sıch der Mensch des Jahrhunderts, die Sünde eınes 1n
vorstellbarer Ferne lebenden, primıtıven Menschen an Im Gegensatz ZUuUr „Scholastiık“,
die durch ıhre Orientierung der griechischen Denkform 1Ur leicht statisch-ding-
haft denkt und 1n diese Denkweise unbefangen auch den Menschen einbezieht, denkt
der heutige Mensch (auch wenn dies reflex nıcht weifß) personalistisch, denkt 1n
den Kategoriıen der Freiheıit, der Verantwortlichkeit, der Geschichte: weiß sıch 1n
seinem Seıin nıcht sehr durch die Teilnahme einem abstrakten, unıversalen, VO:

rsprung her schon erfüllten Naturbegriff „Mensch“ bestimmt, als vielmehr durch das,
WwWas ın Geschichte und durch die eigene Freiheitstat geworden 1St, und fehlt dem
Menschen UNSeTCLI Tage eigentliıch jede Voraussetzung, ıne fremdverursachte Sünde als
eigene, innere Schuld anzuerkennen und verstehen. Und dieses Unverständnis wel-
tet sich oft einem Ärgerni1s Gott Aaus: die VO  3 Gott gewollte, „ursprüngliche
Heilsordnung“, 1n der das Schicksal aller VO  - der freien Entscheidung eınes einz1ıgen
abhängen sollte, sıeht w1e eın Willkürakt Gottes Menschen aus, dessen Möglichkeit
iNnan WAar zugeben mußß, dessen Notwendigkeit INan aber auch nıcht einsieht. Mıt

m VWıllen, meınen heute vıele, hätte Gott auch anders, besser ein-
richten können.

Dieses Ärgernis der Erbsündenlehre wird durch den oben dargelegten „theologi-
schen“ Monogen1ısmus noch nıcht IN  9 und eshalb ohl 1n erster Linie frägt
sıch die Z7weıte Gruppe VO  3 Theologen, ob die 1n der tradıtionellen Erbsündenlehre
postulierte, „ursprüngliche“ Heilsordnung überhaupt gab Gab iıne Heilsordnung,
In der Besitz oder Niıchtbesitz der heiligmachenden Gnade CGottes für die (Gesamt-
menschheit VO  ; der Entscheidung eınes einz1ıgen Menschen abhıng und 1in der diese
Gnade anders als heute, „durch Zeugung”, übertragen werden sollte? Braucht INa  =) ine
solche Heilsordnung, iıne unıversale, geschichtlich verursachte und vorpersonale
Erbschuld der Menschheit VOT Gott aufrechtzuerhalten un erklären? der 5lr sıch
Erbsünde nıcht auch VO der jetzt geltenden Heils- und Gnadenordnung her VCI-

stehen, da ZUT Erklärung des Vorhandenseıns und damıt auch der Übertragung
der Erbsünde der unıversale Heilswille Gottes un: die Freiheit des Menschen genuügt,
eine Freiheit des Menschen, die nıcht 1Ur Freiheit A Guten, sondern eben auch Frei-
heit Zur Sünde st?

Die Vorteile eiıner solchen, INanll möchte gCn „voraussetzungslosen“ Erbsünden-
theologie scheinen bestechend. Denn diese Theologie dürfte das unergründliche Dunkel
enschlicher Urgeschichte ruhig eın Dunkel se1n lassen, weıl die vorgeschichtlichen
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Geschehnisse der Menschheitsgeschichte DUr noch einen „Grenzfall“ der Erbsündenlehre
darstellen. Somıit waren die Problematik und das Rätselraten das konkrete VWıe
einer Ursünde wıe auch die N Monogenismusfrage hinfällig. ber auch dem
Denken unserer eıit ware iıne solche Erbsündentheologie entsprechender, das „Ärger-
1115 „anscheinender“ göttlicher Willkür würde entfallen. Denn dem heutigen Men-
schen ann durchaus eın Verständnıiıs dafür ZUgeLraut werden, dafß VO  3 einem „ Will-
kürakt Gottes“* dann keine ede mehr se1in kann, WenNnn das Vorhandensein unıversaler
Erbschuld einfach auf das Vorhandensein VO Sünde und Schuld 1n der Welt zurück-
geführt werden kann, einer Sünde und einer Schuld, die ımmer möglıch seın muß,
der Mensch 1n der Freiheit seiner Entscheidung das eigene und zugleich VO  e} Gott SC-
schenkte el wirken hat Die Vorteile einer „voraussetzungslosen“ Erbsünden-
theologie waren also bestechend. ber afßt sıch Erbsünde miıt der „Sünde der Welt“ 12

gleichsetzen? Läfßt sich beantworten, aTIu Erbsünde x1ibt und Ww1e S1e über-
tragen wird?

Selbst auf die Gefahr hın, ıne klare Gedankenführung verwischen, mu{ 1UN

zunächst einmal deutlicher und eindringlicher gefragt werden, W as in einer Erbsünden-
theologie eigentlich bewiesen werden MU: und w as nıcht: es mußß, da der Ausdruck
„Erbsünde“ selbst schon Mißverständnissen Vorschub leistet, die Grundaussage des mit
Erbsünde Gemeıinten herausgestellt und abgegrenzt werden. Wır machen dazu ine
Anleihe bei arl Rahner, der sıch 1n seiınem Monogenismus-Artikel frägt, w as das
inımum nach Schrift, Tradıition und Irıenter Konzıil sel, „WENN VO'  $ einer Erbsünde
überhaupt noch die ede seıin oll Die Antwort”, Rahner, „Wiırd lauten mussen:
ine allgemeine, alle Menschen 1M OTAaUS ihrer eigenen, personalen Freiheitsent-
scheidung umfassende Unheilssituation, die dennoch Geschichte und nıcht Wesens-
bestand ISt, durch den Menschen geschehen und nıcht einfach miıt der Kreatürlichkeit
gegeben 1ISt. Dazu se1 noch folgendes emerkt:

Seit Augustinus verteidigt die Kıiırche nachdrücklich die Notwendigkeit der
Kindertaufe „ZUur Vergebung der Sünden 1 Da 1U  3 aber das unmündiıge ınd PCI-
sonaler Sünde noch unfähig ISt, braucht INan ZuUur Erklärung der sündentilgenden
Gnadenwirkung des Taufsakraments einen „Oberbegrift“, der sowohl die persönliche
Sünde eines Menschen als auch iıne fremdverursachte, dem Menschen aber dennoch
eigene und innere „Sündigkeit“ umtaßt. Dıiıeser „Oberbegrift“ wiırd 1n der abendländi-
schen Kirche, 1m Gegensatz ZUTr Theologie der Ostkirche15, der Ausdruck „Sünde“, der

zumiıindest heute NUur den Zustand eiınes durch menschlich-geschichtliche Schuld VeLr-

Der biblische Begriff „Sünde der Welt“ meınt, wıe Schoonenberg gezeigt hat, ıcht NUr die Summe
der VO' den einzelnen begangenen Sünden und deren soziale Folgen, ondern dient auch als Ausdruck
eines „Verbindungsgliedes, durch das die Sünden des einen M1t denen des anderen verbunden sind“
(Schoonenberg 0M @) 120)

13 arl Rahner, Schritten 306
Vgl. 223
Die Theologıe der Ostkirche bevorzugt den Ausdruck „Erb-Tod“. apst Zosimus verwendet 1n se1-

Dr „epistola tractatorıia“ VOT allem die Begriffe „Sklavereı“, „Verurteilung“, A TOd- (DS 231)
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ursachten Fehlens der heiligmachenden Gnade Gottes meınt, jedoch die Ursache und
das Zustandekommen dieses Fehlens unberücksichtigt äßt Wıe kann 1U  - aber eine
solche fremdverschuldete Gnadenlosigkeit des Menschen entstehen? Sıcher nıcht da-
durch, da die spezifisch persönliche Sünde eines Menschen auf andere übergeht, denn
persönliche Schuld 1St nıe und nımmer auf andere Menschen übertragbar. Die 1mM letz-
ten Jahrhundert aufgekommenen Vorstellungen eınes aktiven Mitsündigens aller
Menschen An dam  « sınd gleichfalls phantastisch und absurd16. Vielmehr annn Erb-
sünde NUur verstanden werden als ine jeden Menschen auch schon VOT seiner personalen
Freiheitsentscheidunga Unheilssituation, die den Menschen jene heilig-
machende Gnade Gottes nıcht besitzen läßt, die ıhm 1mM Annehmen des göttlichen
Gnadengebots durch andere vermittelt und zueıgen seın sollte. Die tradıitionelle Erb-
sündentheologie betont deshalb csehr echt den LLUTLF analogen Gebrauch des Begriffs
Sünde 1n seiner Anwendung auf die persönliche SEA und die Erbsünde. Aber,
mu{(ß weıter gefragt werden, 1St der Begrift „Sünde 1mM heutigen Sprachgebrauch nıcht

sehr auf die persönliche Sünde eingeengt, dafß C aut die Erbsünde übertragen, fast
notwendıg Mifßverständnissen Anlafß 1bt, die Erbsünde Ww1ıe iıne verdünnte pCI-
sönlıche Sünde erscheinen alßt und das mit Erbsünde eigentlich Gemeinte geradezu
verdunkelt? Der VO  3 arl Rahner yebrauchte und VO  } Schoonenberg 1n die Erb-
sündentheologie eingeführte Begriff eıner vorpersonalen Unheilssituation des Men-
schen17 kann den Inhalrt des Erbsündendogmas dem heutigen Sprachempfinden ent-

sprechender ZU Ausdruck bringen, ohne das ogma selbst verwischen oder
verwassern.

Muß also einerseıts die Erbsünde von der persönlichen Sühde deutlich und heute
wahrscheinlich 10324 auch begrifflich) abgehoben werden, darf andrerseits Erbsünde
dennoch nıcht mit eiınem bloßen „Erbübel“ verwechselt werden. Es g1bt Ja iıne jel-
zahl wirklicher oder denkbarer Folgen menschlicher Sünde, die ZWAar Aaus der Schuld
entstanden un den Wıillen Gottes sınd, dennoch aber dem VO  3 iıhnen etroffe-
Nnen Menschen keinerlei auch NUur „analoge“ Sündigkeit zueıgnen18, Deshalb annn
auch kein Fehlen irgendeiner kreatürliıchen, natürlichen Vollkommenheit des Men-
schen, selbst WeNnNn dieses Fehlen dem Wıillen CGottes widerspricht, die Erbsünde kon-
stituleren. Sondern die Erbsünde wiırd 1ın der Schrift und 1n der Tradition eindeutig
der übernatürlichen Ordnung zugew1esen und ann 1Ur als das dem Wıillen Gottes

16 Vor allem bei Kleutgen, Theologie der orzeit 11 (Münster 617 f) Scheeben, Handbuch
der katholischen Dogmatik, 1n Gesammelte Schriften (Freiburg 51961) 688

Obwohl Lengsfeld Schoonenbergs Begriff einer „Situation“ mangelnde „ontologische Tieten-
dimension“ vorwirft, verwendet selbst 1M spekulativen Teil se1nes Buches Ausdrücke w1ıe ABagen,
„Unheilssituation“, „Sıtuation“ A0 Beschreibung der Erbsündigkeit des Menschen. Vgl Lengsfeld,
Adam und Christus (Essen 24929243 Schoonenberg selbst spricht übrigens, da ıhm der Ausdruck
„Situation“ schon des öfteren den Vorwurtf einbrachte, die Erbsünde werde dadurch einer dem Men-
schen außerlichen Unheilswirklichkeit, lıeber VO einem „Sıtulertsein“ des Menschen durch die Sünde der
elt. Uns scheint dieser Vorwurf unbegründet un WIr sprechen deshalb auch VO' einer Unheilsszituation,

18 S0 S1N! eLW2 Erbkrankheiten, auch s1ie Folge Von Sünden sind, tür eın ınd keine „Erbsünde“.
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widersprechende Fehlen der heiligmachenden Gnade, die cselber 1st, verstanden Wer-

den1? Das reilich VOTauUS, dafß Gott die freie Schenkung seiner Gnade die
Menschen (zumindest auch) VO  - der personalen Entscheidung anderer abhängig macht
und Besitz oder Nıchtbesitz seiner Gnade selbst menschliche Vermittlung bindet.
Anderntalls ware ine {remdverursachte, dem Menschen aber dennoch innere, eigene
un: übernatürliche Unheilssituation chlechthin undenkbar.

Das Vorhandenseıin einer Erbsünde muß dialektisch verstanden werden, Erb-
sündigkeit kann nıcht un konnte noch nıe bedeuten, daß der ungetaufte Mensch
ohne jede persönliıche Heilschance 1St. Wenn auch nach und des Sündenfalls
der Menschheit eiınen unıversalen Heilswillen Gottes xibt (was zumiıindest nach dem
13 Vatikanum nıcht mehr bestritten werden kann), wenn die Erlösung durch Jesus
einen jeden Menschen angeht, dann annn (mit Paulus) die vorpersonale Unheilssitua-
t10Nn des Menschen eigentlich DUr als Nebensatz dieses ıne vorpersonale Heilssituation
schaftenden Heilswillens Gottes ZU Ausdruck gebracht werden;: dann MU: auf jeden
Fall gelten: auch der in der Verfaßtheit der Erbsünde sich befindliche Mensch 1St nıicht
der 1n jeder Beziehung Gnadenlose, sondern 1St gnadenlos, insofern Aaus einer
sündigen Menschheit kommt.

Läßt sıch 1U  ; aber, und damit se1 die oben gestellte rage wieder aufgegriffen,
diesen Voraussetzungen ıne Erbsündenlehre konzipieren, die ıcht der An-

nahme eıner „ursprünglıchen“ Heilsordnung und der mıiıt ıhr gegebenen Implikationen
bedarf? Wır möchten diese rage bejahend beantworten und DENISNG Aussage durch
zZweı kurze Thesen erhärten:

These: Menschliche Freiheit hann NUYT merstanden werden als uıne ım OTAKS

ıhrem eigenen Vollzug schon innerlich durch das freie Tun anderer, und damit
durch Fremdgeschichte, bestimmte Freiheit.

urch diese anthropologische These soll LUr ZESART werden, daß wıe
ıne innerliche Bestimmung des Menschen 1n seinem Seıin und 1n seiner Freiheit durch
Fremdgeschichte überhaupt 1bt, ol eın menschliches Einheitsprinzıp erfaßt WeI-

den, das einerselits einen Verstehenshorizont für eın vorpersonales und inneres Be-
stimmtseın des Menschen durch die Geschichte abgibt, und das andrerseits dennoch
nıcht das Einheitsprinzip der physisch-biologischen Abstammung ISt. iıne moderne
christliche Anthropologie könnte ohl ohne allzuviel ühe aufweısen, daß der Mensch,
und darauf kommt hiıer d nıcht LLUL 1n eiıner isolierten Freiheit der Fremdgeschichte
seiner Mitwelt gegenüberstent, sondern 1in einem wirklichen Sınn diese Geschichte auch
schon selbst ıst. Menschliche Freiheıt muß hre Entscheidungen AUSs einer Situation
treften, die WAar fremdverursacht, ıhr dennoch nıcht außerlich bleibt, und dies ergibt

Dieser Forderung scheinen die Hypothesen VO: Simoni1s, Erbsünde und Monogeni1smus, 112
Catholica 20 (1966) 281301 und Lengsfeld aaı entsprechen.
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sich daraus, daß menschliche Freiheit einmal ohne den anderen Menschen Salr nıcht
verstanden werden Arı Menschliche Freiheit 1IST DUr dann wirklich S1IE selbst WEeNn

S16 auf 1Ne andere Person, aut ein Du ausgeht, sehr, dafß der andere Mensch MmM1£-

bonstitutiv für die CIBENE Freiheit 1ST. Eın Mitkonstitutivum menschlicher Freiheit WIC

die personale Miıt Welr IST, annn 1U  ' aber iıcht ein Subjekt Objekt Schema ZC-
drängt werden, sondern 1ST richtig LLUT verstanden als der Freiheit selbst Inner-
lıches

In diesem notwendig Angewiesensein und Ausgehen aut den anderen Menschen be-
ZESNET 1U  $ aber auch Geschichte, sSCc1 Geschichte als bleibende C:
jektivatıon, se1l als ständig nachvollzogene, „gelebte Geschichte Schon lange, bevor
C111 Mensch personalen Entscheidung fähig IST, hat die Geschichte seiner Miıt-
elt sıch aufgesogen, 1ST seinem Denken, Werten, Handeln und Empfinden
VO freiıen Iun seiNer Mitwelrt iınnerlich bestimmt ber auch ein Mensch bereits
personaler Entscheidungen fähig ISTU, bleibt Freiheit noch die vorpersonal
von der Geschichte anderer mitbestimmte29 un: jeder freien Entscheidung
der Mensch nıcht NUur auf diese Geschichte, vollzieht S1C auch nach sec1 CS, daß S1C

übernimmt SC1 CS, dafß sich VO  3 ıhr abhebt Der Mensch 1IST SC1INECIMM Menschsein
selbst VO  3 eiNenN zwischenmenschlichen Beziehungen mitbestimmt, da{ß das die V 16 -

len Menschen Einende nıcht LLULT die Einheit abstrakt vorgestellten, menschlichen
Natur ist21 sondern W 4s die Menschen auch ınnerlich eint und eben das freie, g-
schichtliche Iun des die anderen angehen Jaßt, 1ST die Gemeinsamkeit ihrer
Geschichte und muß YARdq z weıten These übergehend hinzugefügt werden, die Ge-
meinsamkeit iıhrer Berufung

These Jede menschliche Geschichte ıst auf Grund des unıversalen Heilswillens
(Jottes notwendig Heils- oder Unheilsgeschichte?? Insofern NuUuN aber der Mensch
Don der Unheilsgeschichte der Menschheit (als Geschichte) innerlich und vorper-
sonal bestimmt ZST, besitzt die ıhm Vn (Jott durch eben diese Geschichte
gedachte heiligmachende Gnade nıcht zst 7Zustand der Erbsünde.

Unter dem Heilswillen Gottes, den weder die noch irgendeine Sünde der Men-
schen frustrieren kann, und der göttlichen Berufung stehen alle Menschen zibt
keine rein natürlıche Geschichte der Menschheıit, sondern 1Ur SC1 dies reflex gewußt
oder nıcht das Annehmen des heiligenden Gnadenangebots CGottes oder dessen Ab-
lehnung der Sünde, zibt 1Ur Heils- oder Unheilsgeschichte Die heiligmachende

90) Vorpersonal“ 1SE 1er 1Iso ıcht zeitlich verstanden
21 Obwohl CS diese Natureinheit natürlich auch gibt Nur INE11NECN WII, da{ß das „gener:  c und

„Propagatıone des kirchlichen Lehramts, das ja heute 1Ur mehr als Bedingung der Übertragung der Erb-
sünde betrachtet wird, umtassender verstehen IST, da eben der Mensch als biologische Frühgeburt)
durch physische Zeugung und Geburt noch cht „fertig IST, SC1HNCI „Menschwerdung“ auch die PCI-
sonale Mitwelt gehört.

Jede, UuSg!|  9991 natürlich die persönliche Lebensgeschichte Jesu Christı1 und Mariıens, w 16

auch die Geschichte der Kirche, insotfern ı ıhr der auterstandene Herr ebt und wirkt.
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Gnade Gottes 1St 6 RUR  - aber nıcht NUur das, W 4As der einzelne 1n der transzendentalen Er-
hebung seiner Geistigkeit unthematisch als Angebot erfährt?3 ine Erfahrung, die
sich als die Bleibendheit des göttlichen Heılswillens auch nach und der Sünde
durchhält sondern die Mitteilung der göttlichen Gnade 1St gleichzeit1g immer und
wesentliıch ıhre geschichtlich-kategoriale Erscheinung gebunden; die Gnade Gottes
mu{fß auch 1n der Geschichte, 1m anderen Menschen als Angebot un: Forderung erschei-
NI und vermittelt werden. Dann aber 1St die Verweigerung der Gnade durch die
Sünde e1nes Menschen nıcht 1Ur eın isolierter, den Sünder allein angehender Minus-
punkt der Weltgeschichte, sondern Sünde 1St gleichzeitig auch Verweigerung der
Gnadenvermittlung für andere, da Gott eben durch und 1mM anderen Menschen seine
Gnade, die selbst 1St, anbietet. Und äßt sıch weıterhin Sagch: insofern eın Mensch

der ıhn vorpersonal und innerlich bestimmenden Menschheitsgeschichte gehört und
diese Geschichte eben auch ıne Geschichte der Sünde 1St, iSt auch gnadenlos, weiıl
iıhm aus dieser Menschheıit die Gnade Gottes ıcht zukommt, die ıhm nach dem Heils-
willen CGottes 7zukommen ollte, und das Fehlen der 1n sıch und wesenhaft heiligenden
Selbstmitteilung Gottes ine wirklich übernatürliche, wenn auch ZuUur persönliıchen Sünde
analoge Unheilssituation des Menschen konstituiert.

Fuür ine Erbsündenlehre bedart weder der genealogischen Abstammung aller
Menschen VO  - eiınem einzigen Stammelternpaar, noch einer besonderen, VO  ; Gott BC-
wollten Funktion eıines ersten Menschen oder Menschenpaars. ıne entfaltete Erb-
sündentheologie würde darüber hınaus dem klassıschen Text der Erbsündenlehre 1n
Röm ö 1274 nahestehen. Paulus beschreibt Ja dıe Sünde 1in der Welt als ine person1-
fizierte Macht, der nıiemand außer se1 1n der Gnade Jesu Christi Aaus der sündigen
Welt gerufen widerstehen kann: für den Apostel 1St das Herrschen der Sünde in der
Welt ine in der Geschichte wirksame Unheilsmacht, die nıcht LUr Versuchung von

außen 1St, sondern biıs 1n die innerste Exıistenz des Menschen übergreift und VO  - ıhm
Besıtz nımmt. Von einer „Vererbung“ der adamıtischen Ursünde spricht Paulus nirgends.

Der Or der Erbsündenlehre

Der Apostel spricht aber auch nıcht (und dies INnas als Übergang unseremn) etzten
Punkt gelten) direkt und ausdrücklich VO:  3 der Erbsünde der unmündiıgen Kinder, SOIl-

dern VO  3 der Sünde der Erwachsenen, dıe reilich dem Finfluf(ß der 1in der Welt
herrschenden Sünde geschieht, da{fß ine ständige, unauflösbare pannung VO:  - Ver-

hängnıs und Verantwortung aufrechterhalten bleibt. Ist hıer nıcht, möchte mMan tra-

Wır meınen mM1t dieser Aussage das VO'  3 arl Rahner 1ın die Theologıe eingeführte „übernatürliche
Existential“ des Menschen, möchten ber den Ausdruck selbst vermeiden, da auch die geschichtliche Er-

scheinung VO'  - Gnade und Sünde als übernatürliches Existential eines Menschen bezeichnet werden
könnte. Als „negatıves übernatürliches Existentijal“ ware ann die geschichtliche Erscheinung der Sünde
die Erbsünde.
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SCH, der Erbsündenlehre eın anthropologischer und theologischer Ort zugewl1esen, den
dıe heutige Erbsündentheologie iıhrem eigenen egen wieder aufnehmen sollte?
enn eın weıterer Grund, außer den bereits angeführten, der dem heutigen Menschen
die tradıtionelle Erbsündenlehre unglaubwürdig vorkommen läßt, 1ST die Tatsache,
daß die Erbsündenlehre jede Beziehung Zu täglichen Leben des Christen und damıt
eine existentielle Bedeutung überhaupt verloren hat Der gläubige Christ unNseTeTr eit
1St jedoch un das 1St sicher eın sympathischer Zug ihm skeptisch gegenüber
Heilswahrheiten, die 1Ur » ihrer selbst willen“ geglaubt werden sollen, für das
tägliche Leben und ıne christliche Daseinserhellung jedoch nıchts bedeuten.

Der Ort, den die nachtridentinische Theologie der Erbsündenlehre zugewl1esen hat,
und der Ansatzpunkt, der das theologische Denken über die Erbsünde noch heute
weithin bestimmt, 1St das unmündige, einer personalen Entscheidung noch unfähige
Kind VO  3 Erbsünde die ede 1St, denkt INa  - spontan die ungetauften Kinder!
Dıiıese Verschiebung biblischer Perspektiven, die iıne existentielle Bedeutung der Erb-
sündenlehre apriorisch ausschließt, hat historisch iıne zweiıfache Ursache. Erstens e1In-
mal 1St die statisch-bleibenden Wesen der ınge Orjentierte Scholastik immer 1n
Gefahr, die Bedeutung der menschlichen Freiheitstat unterschätzen, daß die
heiligmachende Gnade Gottes Ww1e umgekehrt auch das schuldhafte Fehlen dieser
Gnade als ine gleichbleibende, einahe apersonale Gegebenheit betrachtet wird, der
die treije Stellungnahme des Menschen 1M Grunde wen1g hinzufügt. Und Zzweıtens hat
die durch das Trienter Konzıil bekräftigte Notwendigkeıit der Kindertaufe „ZUr Ver-
gebung der Sünden“ das Interesse der Theologen fast zwangsläufig auf die Erbsünde
1M unmündigen ınd konzentriert. Nun z1bt natürlich Erbsünde 1m unmündiıgen,
ungetauften Kind, und die Praxıs der Kindertaufte bıldet seit alters den Katalysator
für ein Verständnis des Ausmaßes menschlicher Schuldverfallenheit. ber das bedeutet
doch nicht, da{ß IMNa  ; ZU Verständnis dieser unıversalen Schuldverfallenheit VO  3 der
Unheilssituation unmündiıger Kinder ausgehen mu{(ß und die Erbsünde selbst be-
stimmt, daß s1ie begrifflich von der persönlichen Sünde völlig 1St. Aaut INa  e

die Erbsündenlehre auf der „Sündigkeit“ unmündiger Kiınder auf, dann entwickelt
INan s1e notwendig VO  3 einem Grenztalli her

nNnserer personalistisch denkenden eıt wiırd INan vielmehr das miıt Erbsünde (e-
meinte VO  e der Freiheit des Erwachsenen her verständlich machen müussen, der 1n der
persönlichen Sünde aus eigener Entscheidung nachvollzieht, W as ıhm aut Grund seiner
Herkunft Aaus einer sündigen Menschheitsgeschichte, ıh innerlich bestimmend, OT4LaUusS5-

liegt. Die volle Verwirklichung der Erbsünde 1St erst dann gegeben, WEe1n der Mensch
in der Freiheıit seiner Entscheidung die ıhm durch das Herrschen der Sünde 1n der Welt
vorausliegende und ıhn innerlich bestimmende Sündigkeit durch die persönliche Sünde
ratıfiziert und sich aneıgnet. Wiıe die irele, persönliche (und VO  e Gott geschenkte) An-
nahme der Gnade diese TYST ıhrem eigentlichen Wesen kommen läßt, ISt auch
OIST die persönliıche Sünde als personaler Nachvollzug vorpersonaler Bestimmung Erb-
sünde im vollen Sınn des Wortes. Von hiıer Aaus sollte INan dann zeıigen, dafß diese der
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Sünde des Erwachsenen vorausliegende Unheilssituation auch schon das unmündige,
ungetaufte ind umfaßt, und War 1n einer „Sündıgkeit“, die allererstes Stadium einer
Entwicklung ISt, noch keineswegs aber erwachsene Verwirklichung.

Das Verhältnis VO  } Erbsünde und Konkupiszenz?* 1St nıcht weniıger wichtig tür ine
Bestimmung des ÖOrtes der Erbsündenlehre. Noch auf dem Triıenter Konzil erklärte der
päpstliche egat Kardınal Pole „Was Erbsünde ISt, fühlen WIr mehr durch deren
Wıiıirklichkeit 1in uns selber, als daß WIr 1n Worten ausdrücken könnten.“ Es 1sSt autf-
allend, dafß in dieser Hınsıcht das praktische relig1ıöse Leben oftensichtlich mehr weıß
als die wiıssenschaftliche Theologie, denn die Aszese kennt das ımmer bleibende An-
gefochtensein auch des Christen VO  ; der sündıgen Welrt her, S1ie weıß, daß „Erbsünde“
nıcht jensei1ts aller Erfahrung liegt un: die sündige Welrt auch da nıcht -aufhört Ver-
suchung se1in, der Mensch Aaus dieser „Welrt“ gerufen und, ZUur Ecclesia gehörend,
noch immer die VWege des Irdischen geht Diese Gedanken ımplıziıeren weni1g ine
Gleichsetzung VO  e Erbsünde und Konkupiszenz, WwI1e die oben dargelegten ine Gleich-
SETZUNg VO': persönlicher Sünde und Erbsünde. Jedoch betrachtet INa  -} Erbsünde nıcht
1Ur als eın statisches Fehlen der heiligmachenden Gnade Gottes, sondern sieht iIiNnan S1e,
gerade als Fehlen der Gnade, als das dynamıische Ausgerichtetsein des Menschen auf
den Vollzug der Sünde, einer Sünde, die unentrinnbar 1St, iNnsOoweıt der Mensch ohne
die Taufe der sündıgen Welrt gehört, und betrachtet 1in  3 weıterhin die Konkupiszenz
als eın Element der Erbsünde celbst (was Ja durchaus tradıtionelle Befürworter hat),
dann klafft 7zwischen der Erbsündenlehre und der christlich-gläubigen Daseinsertah-
IUuNng nıcht jener Abgrund, der die Erbschuld 1n ıhrem eigentlichen Wesen einer
existentiell bedeutungslosen Angelegenheit degradiert, weıl der Christ die Erbsünde Ja
immer schon hınter sich hat!

Auch VO  3 daher mu{ der Ort der Erbsündenlehre 1n einer christlichen Anthropolo-
z1€ die Freiheit des erwachsenen Menschen se1in, die den geschichtlich verursachten
Vorgegebenheıiten iıhrer selbst Stellung nehmen muß, als schon VO  } der „Welt“ be-
stimmte siıch für diese Welr oder das Sterben 1n Christus entscheiden MU: Auch der
glaubende Mensch ISt mit der Sünde seiner Welrt nıe tertig. Sieht IMNa  3 darüber hinaus
noch, daß der Mensch durch seine eigene, persönliıche Sünde die Welt noch mehr dıe
ynadenlose, gottwıdrıge Welt werden läßt, die S1ie VO Anfang iıhrer Menschheıits-
geschichte ISt, dann könnte MIt a 1l dem der Erbsündenlehre eiıne lebensnahe Bedeu-
Lung zukommen, die S1e sıcher nıcht hat, solange INa  - Sie der „Sündıgkeıt“ des -
mündıgen Kındes ausbildet und sıe VO  e der Sünde der Welr wıe auch VO  ; der pCI-
sönlichen Sünde des Menschen Lrennt und isoliert.

Die Konkupiszenz, der die „böse Begierde“, SLammt® nach dem Tridentinum Aaus der Sünde und
macht gleichzeitig ZUuU!r Sünde eneigt. Wır entleihen 1er uUunNnseceTreCnN Konkupiszenzbegriff VO' Metz (Art.
Konkupiszenz: Fries, Handbuch theologischer Grundbegrifte 843—851), betrachten Iso die Konkupiszenz
ıcht als eıne innermenschliche Spannung, sondern als das Bestimmtsein des Menschen durch eıine sündige
Welt. In eıner sündiıgen Welt lebend, 1St der Mensch ZUuU!r Sünde Un ZU Protest Gott genei1gt.
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